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DIe konfessionelle Bındung des Relıgions-
unterrichts
Zur evangelısch-rel1ıgionspädagogischen Dıskussion Nıedersachsen

Fın Ratschlag aus Braunschweig
ach Jahren trügerischer uhe 1st dıe Dıskussion aus den 60er 700er
Jahren wıeder da In Nıedersachsen begann SIC mıiıt Dıskussions-
pPapıcI VO Februar 991 6S plakatıerte die alte rage aufs ecut »  el-
chen Relıgionsunterricht braucht dıe Ööffentliche Schule?« »Braunschwe!l-
SCI Ratschlag« nannte sıch dıe Vorlage und er mıiı1t der Perspektive
Von der Schule auf den Relıgionsunterricht geradezu reformator1-
schen Anspruch
Mıt dem »Ansbacher Ratschlag« hatte 524 die Herausbildung evangeliıscher Bekenntnisse
begonnen Diese Konnotatıon besagt In der Tradıtion der damals WIC Ansbach gesagt
wurde 1st heute WIEC Braunschweig Bekenntnis’ die konstitutiven
Bedingungen für die Religionsausübung bestimmen? ber 1st doch schon gesagt
geWwESCH 934 unselıgen Angedenkens Von FElert und Althaus Ansbacher
»Ratschlag« »Als Chrıisten ehren WIT jede Ordnung « und » 1St die Kırche VOT die

CC DazwischenAufgabe gestellt hre CIBCNC Ordnung ufs Cuc überprüfen
freilıch » danken WIT als glaubende Christen Gott dem Herrn daß unserem olk
SCINET Not den ührer als >frommen und getreuen Oberherrn« geschenkt hat

Das Zıtat Städtenamen »Ratschlag« hebt 991 das Ausgeführte CN-
wınkernd Urc oppelte Archaıisierung auf MacC dem Leser dıe
Allgemeingefährlichkeıt lutherischer Berufung auf Tradıtion sınnfällıg,
6 ıhn zugleich und ZW alr ıhrem Namen auf den en des
Vernunftarguments und zielt dieser Weıse als »Ratschlag« auf die
Verbindlichkeit des öffentlich geführten Diskurses SO gepflegt geht
unfer nıedersächsischen Lutheranern zu!

Für den Rahmen den diese Dıskussion eingebettet 1st VETWEISC iıch auf den Lıiteratur-
bericht Von Rupp, Religionspädagogik 9972 (1992) Neukirchen-Vluyn
1993

Hahn, Linke Noormann (verantwortlıch für dıie Formulierung), Welilchen
Relıgionsunterricht braucht dıe öffentliıche Schule? Braunschweiger Ratschlag VO:
Februar 1991 Aadus nla des Geburtstages VO  — Prof Dr Reinhard Dross Am bequem-
sten zugänglıch Themenheft »Relıgionsunterricht und Konfessionalıtät« VErZ
(1993) O27

Schmidt (Hg)’ Dıiıe Bekenntnisse und grundsätzlıchen Außerungen Kıirchen-
frage, Bd2 Das Jahr 1934, Göttingen 1935, 102- 104
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Zum Vergleıich: Der Schleswig-Holsteinische Religionslehrerinnen- und Religionslehrer-
verband brachte in diesem Zusammenhang 191008 einer »Stellungnahme« (»Religions-
unterricht Gefahr«, Jun1i dıe Brandenburger lheßen ıhr Miınisterium eın »Grundsatz-
papıier« mıt lebensreformerischem mperatıv herausgeben (Gemeinsam leben lernen. Modell-
versuch des des Brandenburg ınem Lernbereich und Unterrichtsfach »Lebens-
gestaltung Ethık Relıgion«, Oktober und dıe Vereinigung evangelıscher elı-
gıonslehrer ın Hamburg e V gab ihrer Verlautbarung 1m Februar 1993 staatstragend den
Rang einer Denkschrift »Memorandum Religionsunterricht«.

Was ratschlagen dıe Braunschweıiger, gehen s1e auS, WwWIe argu-
mentieren si1e? Die Autoren werben für eıne Posıtion; sS1e en sıch
einem Wir zusammengeschlossen. Posıtionalıtät bedingt Personalıtät.
Dieses Wir erlebt Schule und Religionsunterricht. Es legt seine Erfahrun-
SCH gegliedert dar und öffnet S1e kommunikativ. Es macht Von IC-

lıgionspädagogischer, sozlologischer, kirchenamtlıcher und eolog1-
scher I ıteratur eDTrauC. 1mM Spiegel VON Wissenschafti reflektiert 6S
seine Sıituation auf gegenwärtiges und zukünftiges Handeln Das Wir äßt
den Leser Ratlosigkeiten und Schlüssen, rwägungen und bwä-
SUNsSCH teilhaben und ädt e1n, gegenwärtig gelıngende (folglıch vVvon

m1ßlıngender unterschiıedener) Praxıs pragmatısch aQus den Fesseln VoNn
Hemmnissen befreien und perspektivisch in mitgestaltete un
überführen. ıthın der atschlag bıldet den Nierr1cC ab, den meınt.

Das wiırkt auf das Papıer zurück. Die Unabgeschlossenheıt der Urteilsbildung, dıe etonung
der Subjektivıtät (»Wır erleben«) und die kommunikatıve Offenheıiıt geraten teilweıise ın das
Licht bemühter, strategisch kalkulierter Anpassung.

Das zentrale Hemmnis sSınd die reCc  iıchen Rahmenbedingungen, näher-
hın dıe Übereinstimmung des Religionsunterrichts mıt »den Grundsätzen
der Religionsgemeinschaften« F3 GG), Urc dıe der NtieITIC IN
eine kontraproduktive pannung geraten 1st« (10) ach der Ekrwäagung
eiınes ersten Lösungsvorschlages (Verfassungsänderung, Allgemeıner
Rel1igi0nsunterricht ach alz-Otto und tto und eiınes zweıten
(durch Neuinterpretation Von I eın Lernbereich »Relıgıion,
Ethık, Philosophie«, ach oedens), der Wıderstand der Kırchen
scheıtern dürfte, lautet pragmatısch der drıtte Vorschlag, mıt den Kırchen
die Verfassungsbestimmung interpretatıv fortzuentwiıckeln, daß der
Religionsunterricht sıch interkonfessionell, interrelig1ös/interkulturell
auf dıe Lebenswelt der Schüler hın öffnet eın Relıgionsunterricht, der
noch?) auf der rundlage VON T seine »Offenhei1t« pPTro-
grammatisch und verbindlich erklärt und dıe »Eiınladung190  Christoph Bizer  Zum Vergleich: Der Schleswig-Holsteinische Religionslehrerinnen- und Religionslehrer-  verband brachte es in diesem Zusammenhang nur zu einer »Stellungnahme« (»Religions-  unterricht in Gefahr«, Juni 1991); die Brandenburger ließen ihr Ministerium ein »Grundsatz-  papier« mit lebensreformerischem Imperativ herausgeben (Gemeinsam leben lernen. Modell-  versuch des Landes Brandenburg zu einem neuen Lernbereich und Unterrichtsfach »Lebens-  gestaltung — Ethik — Religion«, Oktober 1991), und die Vereinigung evangelischer Reli-  gionslehrer in Hamburg e.V. gab ihrer Verlautbarung im Februar 1993 staatstragend den  Rang einer Denkschrift: »Memorandum zum Religionsunterricht«.  Was ratschlagen die Braunschweiger, wovon gehen sie aus, wie argu-  mentieren sie? Die Autoren werben für eine Position; sie haben sich zu  einem Wir zusammengeschlossen.” Positionalität bedingt Personalität.  Dieses Wir erlebt Schule und Religionsunterricht. Es legt seine Erfahrun-  gen gegliedert dar und öffnet sie kommunikativ. Es macht von re-  ligionspädagogischer, soziologischer, kirchenamtlicher und theologi-  scher Literatur Gebrauch; im Spiegel von Wissenschaft reflektiert es  seine Situation auf gegenwärtiges und zukünftiges Handeln. Das Wir 1äßt  den Leser an Ratlosigkeiten und Schlüssen, an Erwägungen und Abwä-  gungen teilhaben und lädt ein, gegenwärtig gelingende (folglich von  mißlingender unterschiedener) Praxis pragmatisch aus den Fesseln von  Hemmnissen zu befreien und perspektivisch in mitgestaltete Zukunft zu  überführen. Mithin: der Ratschlag bildet den Unterricht ab, den er meint.  Das wirkt auf das Papier zurück. Die Unabgeschlossenheit der Urteilsbildung, die Betonung  der Subjektivität (»Wir erleben«) und die kommunikative Offenheit geraten teilweise in das  Licht bemühter, strategisch kalkulierter Anpassung.  Das zentrale Hemmnis sind die rechtlichen Rahmenbedingungen, näher-  hin die Übereinstimmung des Religionsunterrichts mit »den Grundsätzen  der Religionsgemeinschaften« (Art. 7,3 GG), durch die der Unterricht »in  eine kontraproduktive Spannung geraten ist« (10). Nach der Erwägung  eines ersten Lösungsvorschlages (Verfassungsänderung, Allgemeiner  Religionsunterricht nach Balz-Otto und Otto 1991) und eines zweiten  (durch Neuinterpretation von Art. 7,3 GG ein Lernbereich »Religion,  Ethik, Philosophie«, nach Doedens), der am Widerstand der Kirchen  scheitern dürfte, lautet pragmatisch der dritte Vorschlag, mit den Kirchen  die Verfassungsbestimmung interpretativ so fortzuentwickeln, daß der  Religionsunterricht sich interkonfessionell, interreligiös/interkulturell  auf die Lebenswelt der Schüler hin öffnet: ein Religionsunterricht, der  (noch?) auf der Grundlage von Art. 7,3 GG seine »Offenheit« pro-  grammatisch und verbindlich erklärt und so die »Einladung ... für alle«  Schülerinnen und Schüler glaubwürdig aussprechen kann.  4 Alle Dokumente: EvErz 45 (1993) 22-25.25-29.29-34.  5 Für diese charakteristische Darstellungsform ist auch auf das Plädoyer des Deutschen  Katecheten-Vereins, Religionsunterricht in der Schule, Sept. 1992, zu verweisen, u.a. in:  EvErz 45 (1993) 34-44. Die 12 Thesen sind nach dem Schema »Wir plädieren für einen  Religionsunterricht, der ... Deshalb soll er / braucht er / muß er« aufgebaut.alle«
Schülerinnen und Schüler glaubwürdıg aussprechen ann

Jle OKumente P (1993) Z 2502038
Für diese charakterıstische Darstellungsform ist uch auf das Plädoyer des Deutschen

Katecheten-Vereıns, Relıgionsunterricht in der Schule, Sept. 1992, verweılsen, iın
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Der Rufach einem »Aligemeinen Relıgionsunterricht«
»Allgemeiner Relıgionsunterricht«, »Relıgionsunterricht für alle« 1er als
Programm und dort $ als unverrückbarer rocher de bronce,
VOT dem alle Wege enden. Dıe Fragestellung erinnert die Aus-
gangslage Ende der 60er anhnre Damals der Rat der überra-
schend chnell auf eıne VOonNn Abmeldungen der Schüler und Schü-
lerınnen Vom Relıgionsunterricht reaglert und 971 dıe »'Grundsätze der
Relıgionsgemeıinschaften' ach evangelıschem Verstäiändnis« NeUu inter-
pretiert anstelle Von kırchlichen Lehrsätzen und ogmen das bıblısche
Zeugni1s VOoNn Jesus Chrıistus, dessen Auslegung »auf wıissenschaftlıcher
Grundlage und ın reıine1 des Gew1issens« geschieht; Auseıiınmanderset-
ZUNg »mıt den verschiedenen geschichtlichen Formen des CANTrIiSilıchen
aubens« und »mıt nıchtchristlichen Relıgionen« und »Überzeugungen«,
2200001 den eigenen Standpunkt und die eigene Auffassung überprüfen«
und »Andersdenkende verstehen«; SCAHNEBIIC eıne pädagogische
»Gestaltung des Unterrichts«, dıe »Interpretation« und »D1ialog« einübt
Das WaT für dıe amalıge Zeıt eın beachtliche Kompromıi1ß, der den
damals gelıngenden evangelıschen Religionsunterricht gestützt und
tendenziell auch für »Andersdenkende« geöffnet hat

Be1 Betrachtung der Oberfläche scheıint diese Lösung ZWanzıg Jahre lang gehalten aben;
ıne lange eıt. nter der Obertfläche hat sıch ın dieser eıt vieles verändert: die Schul-
wirklıiıchkeit und das Selbstverständnis der Schule; das akKltısc. wirksame Verständnis Von

Bıldung zielte zusehends auf die Schwerpunkte Ausbildung und gesellschaftlıche Verwer-
tung Diıe gesellschaftliıche Konstru  102n VON Jugend hat sowohl den Anpassungsdruck als
uch Freıiheit und ast der Indıvidualıtät verstärkt. Dıe Erosion des evangelıschen Landes-
kırchentums hat konfessionelles Bewußtsein ın der Schülerschaft nahezu schwınden lassen.
Das Auseinandergehen der Schüler ın jJeweıls ıhre Sparten VonNn »Relıgion« und die wach-
sende muslimische Minderheit in der Schülerschaft hat durch seine wirksame, immer
wıederholte inartikulierte Sprache ıne eigene Wahrheıt geschaffen, nämlıch, daß »Religion«
in der Schule ın einen Rahmen Von Partikularıität gehöre.

Dıie Stellung des konfessionellen Religionsunterrichts hat sıch 1mM System
der Schule schleichend verändert Unterschied: Von und Von
Schule Schule eingeräumt. Die pädagogischen, theologıschen und
psychischen Anforderungen die Relıgionslehrer und -lehrerinnen Sınd
für dıejenıgen gewachsen, dıe das Fach engagıert unterrichten und fal-
scher Routinierung wıderstehen. Dıie Schere zwıschen eigener Relıg10-

Stellungn:  e des Rates der Evangelıschen Kırche ın Deutschland verfassungsrecht-
lıchen Fragen des Religionsunterrichts VO Julı 971 In Kirchenkanzlei der (Hg.),
Dıe evangelısche Kırche und dıe Biıldungsplanung. FEıne Dokumentatıon, Gütersloh He1-
delberg 1972, 124 Vgl dıe entschıedene Wiederaufnahme des damalıgen Textes be1

Nipkow, Religionsunterricht und Konfessionalıtät im relıgıösen Pluralısmus. Evange-
ısches Verständnis und pädagogische Verantwortung, 1n Glaube und Lernen (1993)
146-157.153{f. »Vermittlung des chrıistlıchen Glaubens« hat 1im EKD-Text auf dem damalı-
gCnHh hermeneutischen Hintergrund ıne Bedeutung WIE Eınführung und Aufscheinen lassen
VonNn dem, WOTUMmM be1 christlıchem Glauben geht.
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S12a und NierIT1IC bearbeıtbarer elıgıon hat sıch we1ıter aufgetan
Geprägte Formen denen evangelısches hrıistentum SCINCT Spezıifi-
tat wahrgenommen und gestaltet werden könnte stehen dem nNtierr1c

WEN1SCI Gebote: alleın dıe Widerstände, dıe VOT unfter-
richtlıchen Bezugnahme auf dıe Bıbel überwıiınden wären! Vorausge-
Seiz ec1Iin Religionslehrer hat CIn Verhältnis SC1INECIN CIBCNCN
Sten' ann pflleg esS SC1INECIN Beruf. ındem nicht1e
Er wiıird 6S SCINCT Gesinnung oder SCINCIN Engagement dıe Schü-
lerınnen und Schüler suchen Es findet keine Gestalt Die Selbstorganısa-
tıon der Kirche unterstutzt den Religionsunterricht acnNAlıc für dıe
Religionslehrer und -lehrerinnen selbst hat S1C eın rgan entwickelt

»Allgemeıiner Religionsunterricht« We] dıe Generatıion der Fünfzigjährıgen dieser Lage
die alte Parole Von damals hört verbindet S1IC damıt dıe Erinnerung dıe uch den 60er
Jahren lange verschleppte Krise SIC erinnert sıch schnellen und angsam verlöschenden
ideologischen Aufbruch und schließlich langwier1ges Lernen, das glatte theoretische
onzepte und widerspenstige Schul- und Kirchenwirklichkeiten pragmatlsch  A M übereinbringen
mußte Die Parole Ööst die esorgte rage aus Ist die Krise wıeder da?’
»Allgemeıner Religionsunterricht« 1e€e 1JUNgCIC Generatıon hört dıe Parole eute NeuU Dıiıe
strukturellen Probleme des Religionsunterrichts die S1IC Schulalltag durch persönlichen
1nsa! ausgleicht der ausgleichen müßte werden durch das Wort benannt und in 1D

schulpolitische Handlungsperspektive gerückt Nur und dıe kirchlichen Oberbe-
hörden scheinen entgegenzustehen!

Der STIO dUus Braunschweig hat ı dieser Konstellatıon 1ı Niedersach-
SCI1 gewirkt Das Wal vorbereıtet Urc dıe Dıskussion die ınfüh-
rung des Religionsunterrichts ı den Bundesländern, spezıell ı
Brandenburg DiIie diesbezüglıchen (westdeutschen!) Voten Von alz-
tto tto und OC SInd für den Braunschweiger Ratschlag -  WIC  1ge
Bezugsgrößen Verstärkend wirkte auf dıe regionale Diskussion VOI

em das Hamburger Memorandum CIn sowohl Hamburg als uch
Braunschweig en dıe Dıskussion ihrer Vorlage auch selbst OT SaNl-
sI1ert. Die kommunikatıve trategıe gehö mıt ZUIIN escha In Ham-
burg fand C1INC Akadem1etagung  A  1 nf\'\\ STAl o  er 1992)®, Braunschweig
C111 ymposıon (Nov 1992)?, dem neben Lehrern und Lehrerinnen
VOT em geladene Vertreter VonNn chul- und Kirchenbehörden, Von Insti-
uten und Hochschulen teilgenommen en Eın Schwerpunkt der
nıedersächsischen Lehrerfortbildung auf interkulturellem Lernen VeOeI-

tärkte zumal Fortbildungsveranstaltungen dıe Konnotatıon »Intfer-
rel121Öös« Dagegen etizten das Religionspädagogische nstıtut LOC-

Nur e1n eleg für viele: Goßmann, Relıgionsunterricht der Dıskussıion, CI-
Informatıionen. Mitteilungen des Comenius-Instıituts 1/1993, »1990 .. ' >»Der (westdeut-
SC Religionsunterricht keiner Krisensituation« Spätestens seıt 1990e1INe Dis-
kussıon die diese Kriıse aufdeckt C

Dokumentiert EvErz (1993) 145 201
Dokumentiert ın AevRU(H) 1/1993 17 118
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der katholischen Kırche ber ENSCTIC Kooperatıon Über dıe Verhand-
lungen 1St auf Synode berichtet worden

Das Bıld Von der Kırche

ürden dıe Kırchen heute dıe »Übereinstimmung« des Relıgi0ns-
unterrichts mıt ihren »Grundsätzen« aufgeben hätten WIT INOTSCH
»allgemeınen Relıgionsunterricht« den Schulen Er WAarc rechtlich
konstrulert da/3 sıch eın Schüler und eın Lehrer davon abmelden
könnten »Religion« WAaIrc inhaltlıch VON den Bındungen dıe Kırchen
befreıt, aber zugleic durch dıe Brille der allgemeinen Schulgeistigkeit
gesehen nd ı diese eingeordnet. Die schulıinternen Schwierigkeiten

beseltigt. erdies viele Lehrerstunden und -stellen HU
Spart, we1l sıch die Parallelıtät der konfessionellen Relıgionsunterrichte
nebenelinander und ZU alternatıven Unterricht erübrıigte
uch das Braunschweiger Papıer verhält sıch be1 er 5Sympathıe ZU
»Allgemeinen Relıgionsunterricht« tto scher Prägung zögerlıch Die
Rüc  ındung die Grundsätze der Kırchen gewährt innerhalb der
Schule auch Freiraum gesellschaftlıche »Herrschafts-
ansprüche« und staatlıche Instrumentalısıerung der Bıldung Diıiese re1l-
heıt kommt dem pädagogischen Handeln der Schule Ganzen zugute
1G systematısc. tragender Stelle aber doch deutlich CNUußg, wırd
Anlehnung Metz die Zukunftsperspektive CTWORCH, da HWT

ages »dıe reine1ı des Glaubens auf der rundlage der bıblıschen
Überlieferung 1 Zusammenhang Von Zeugnı1s und Diıenst der Kırche
auch 1ı der Schule wıleder als We  es Gut schätzen lernen« (15f)
Dıie 1ta: genannte Kirche 1St nıcht die andeskirchlıich verialte sondern C1in »Christen-
{um« (12f) das »Erneuerungsprozeß die Inspirationskraft der bıblıschen Überlie-
ferung wıederentdeckt dıe Irratıonalısmen uUNscCcICT Lebensverhältnisse erkennen und
ihnen entgegenzutreten« (13) ökumenischer Geschwisterlichkeit Relıgion 1st »als krıt1-
sches Potentjal« (12) sehen Das gılt nıcht für dıe Kırche die für sıch Rechtsräume
Anspruch Nnımm !: DiIie andeskırche« und dıie erneuert inspırıerte Kırche stehen N1IC:

dialektischen Verhältnis sondern prospektierten zeıtlıch-linearen Abfolge Ist
begrifflich 1er dıe alte Antıthetik VON »Kırche des Geistes«< und Kırche der
rechtlıchen Verfaßtheit« Spiel?

Ich bıtte den Strapazıerten Leser den Braunschweiger Ratschlag mi1t I1T
och auf SCIN rchen- und Christentumsverständnis hın bedenken Es
treten €e1 wıieder für relig1onspädagogische Dıskussionen typısche
Elemente Zulage

Dressler Stellungnahme ZU Braunschweiger Ratschlag, Loccumer Pelıkan elı-
gıonspädagogisches Magazın für Schule und Gemeiıinde 1/1991 35

Kampermann Zum konfessionell kooperatıven Relıgionsunterricht Bericht VOT der
Landessynode Maı 1993 Loccumer Pelıkan 2/1993 39-41
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Das Braunsphweigische christliche Wır

Das Wır, das ıIn der Braunschweigischen Vorlage formgebend spricht,
re als »WITr Christen« (13) Dem Nos christianum ste eın angeredetles
»S1e« gegenüber: »dıe Kirchenler  g und dıe Landesregierung« (17) Das
Wır bıttet dıe Sıe »nachdrücklich«: »Öffnen S1ıe die trennenden Schran-
ken zwıschen Schüler/innen evangelischer, katholischer und anderer
Konfess1ion«. »Befreien S1ıe Kolleg/ınnen aus der Rechtsunsicherheit L
Das Nos Christianum bıttet dıie Mächtigen für etirennte und Rechts-
unsıchere, interzessorisch (wıe iın der alten ogmatı Chrıistus ott-
Vater).
Die Bıtten stehen ZUT ealıta ın einem Unverhältnıis Die Schüler werden in verschiedene
Religionsunterrichte geschickt; das ist deshalb ärgerlıich, weıl S1e sıch glückliıcherweıse nıcht
durch CcChranken wıissen. Dıe rechtliıchen Regelungen für die Teilnahme eli-
gionsunterricht der jeweıls anderen Konfession sınd era:; unsınn1g, daß s1e oft mıiıt still-
schweıigender Duldung bischöflicher Oberbehörden unterlaufen werden: ber ist
»„»Rechtsunsicherheit« ın diesem Zusammenhang N1C! eın tarkes Wort?

Ich interpretiere das Pathos Das christliche Wır intercediert aus

theologischen ründen, 6S nährt siıch aus dieser Aufgabe anche Steine
des Ärgernisses ın diesem Papıer finden ihre rklärung: das 1ıld VoNn

eiıner Kıirchenleitung, dıe den Religionsunterricht dogmatisch normıiere,
als Verfassungsprivileg (zur Nachwuchsgewinnung) zaäh verteidige und
der »Vielfalt gesellschaftlicher Denkrichtungen mıt katechetisch-
affırmatıver Attıtüde egegnen« wolle!? 3)
Im Gegensatz azu 1eg dem »Wiır« daran, »dıe christlıche Botschaft 1m
gleichberechtigten Dıalog mıt alten und Botschaften für eın gelın-
gendes en Z Geltung bringen« (15) dıe starken suchenden Per-
sönliıchkeıten, dıe sich ohne institutionelle Sıcherungen, der Lebens-
dienlichkeıt verpilichtet, aufs p1e setzen Der Religionsunterricht ist als
Ort der konkurrierenden dialogfähigen freien Geister konzıplert und
erscheımnt elber, auf sıch gestellt, als eıne Kırche des Geistes Er muß

der urchristlıchen Botschaft verpflichtet dıe Zusammengehörigkeıt
er Menschen selberen (14) und deshalb ıIn der Geste des Selbst-
verzichts en es se1In.

Entsprechend dıe Analyse Von Christentum. Es ist 1ın selıner Gestalt als
»Konvention« »Konfessionsbewußtsein« und darüber hinausgreiıfend als
eın Umifeld VON »Lebensorientierung« dus der Lebenswelt der Schüle-
ınnen und Schüler aqauSgCZOSCHH, »tendenzı1ell« »Fremdrelıgi0on« und
einer Stimme »1mM Konzert pluralısıerter und indıvidualısıerter Lebens-
entwürfe« geworden. Diesem polyphonen Konzert gelte das Interesse der
Schüler. Ihre »Neugler« richte sıch »wen1ger auf den Gott der Protestan-

Dressler (vgl Anm hat sıch darüber eC| emport.
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ten und Katholiken er der T1ısten überhaupt) als vielmehr auf dıe
grundsätzliche und iıtische rage ach der befreienden Kraft relig1öser
eutungen iıhrer Hoffnungen, Ängste und onflıkte« (1
Ich lese »Befreiende Kraft« ist NIC| Schülersprache, sondern Sprache des chrıistlıchen
Wır. Es setzt 1er Kirchensprache VOTaus An dıie Stelle der »befreienden Kraft des Evangelıi-

ist die der »relıg1ösen Deutungen« Hıingelenkt auf die Exıistentialien deuten
die Schüler siıch selbst, indem SIE grundsätzlıch und krıitisch ach der »Kraft« fragen, die
eingebrachten relig1ıösen eutungen innewohnen könnte. Woher beziehen die Autoren
dieses »befreiend«? Ist Befreiung durch ıfl gemeınt? Und W bıtte, ägen gegenüber«
Von Kreuz und Auferstehung Jesu Christi dıe Kriterien der Ich könnte mir vorstellen,
daß dieser Stelle Befreiungserlebnisse der Autoren, dıe weıland auf Universitäten die
exıistentiale Interpretation gewährt hat, Postulat für die Schülerneugier geworden sind. !®

Das Evangelıum ist evangeliısch ohne Deutungsarbeit nıcht aben;
aber relıg1öse Deutungsformulare implizieren N1IC das Evangelıum,
weiıl 6S ohne den konkreten Vorgang se1nes Zukommens auf Menschen
nıcht en ist Dıiıe Autor„en hingegen gehen och 991/92 Von einem
Christentum dUuS, das Überzeugungen, Deutungen und reflexiven
Dıalogen festgemacht ist Ekklesiologisch konzıpleren S1e Kırche antı-
institutionell-liberal Das protestantisch bewußte Wır ebt davon, daß D
sıch der institutionellen Kirche abarbeıtet, der sıch geschichtlich
verdan
Es ist nıcht In rage stellen, dafß elıg1on methodisch befragende
konkurrierende Deutungsformulare nthält Das Problem 1lst, WIe
unterrichtlich-elementar Inhalt und rund aufweısen, aus dem S1e ent-
wıckelt werden. Dıiıe Braunschweiger Vorlage abstrahiert TOLZ ausführ-
lıcher ede Von »Erfahrung« (191) Von den sperrigen Elementen kon-
kreter Relıgionsausübung: Von Begehungen WIeEe z.B eien und degnen,
VON der aCcC Von Symbolen und der Kraft Von ıten, obwohl formal-
pädagogisch unter der Rubrik »Erfahrung« der Rahmen für ent-
sprechendes Lernen sk1izzıiert ist (191) Das Spannungsverhältnis Von
evangelısch-christlicher elıgıon und Schule wiırd tendenzıe nıvelliert
elıgı1on ist dem Waırklıiıchkeitsverständnis der Schule und deren Gei1st1g-
keıit eingepaßt. Es wiırd Von der Schule auf Relıgion hın, aber N1ıc
gleichzeitig Von gegenwärtig gelıngend ausgeübter elıgıon auf die
Konzeptionen VoNn Schulehalten hıin gedacht

13 Z7u dieser Deutung paßt der hohe Stellenwert, den dıe Autoren der bıblıschen Überlie-
ferung einräumen. Diıe existentiale Interpretation konnte bei ihren Jüngern voraussetzen,
daß Kreuz und Auferstehung etiwas dran sel, und hat ann »kritisch« interpretiert. Vgldıe Argumentatıon geradezu orthodoxen Schema von notiıtia und Das Christen-

besteht aus Fakten (das Faktum der versöhntene die »anzunehmen« und ann »In
einer lebendigen Beziehung leben« sınd (14 Im 1ta| Von Casalis).
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Der evangelisch-religionsgemeinschaftliche TUNdSaTtZz die echt-
ertigung des Gottlosen

Diıie weıtere Dıskussion sierte sich 1M Problem der Konfes-
s10nalıtät. Der Ertrag, einseltig ormulıe in der theologischen Färbung
me1nes hristentums Konfessionen SInd N1IC verabsolutierte Teıl-
bereiche, deren Integration erst das (Ganze ergäbe‚l sondern s1e machen
das unfalßbare (Ganze perspektivisch zugänglıch, urc aktıve Gestaltung
in unabdıngbarer geschichtlicher, gesellschaftlıcher und persönlıcher
Standortbedingtheıit. Wer die Konfession überspringt, erNnascCc VO
(Janzen nıcht einmal eiınen Schemen Evangelisch-christliche Konfess10-
nalıtät baut sıch Von ıhrem spezıfischen Zugang christlıchen elıgıon
her auf; Ss1e geht Von prinzıpleller auDens- und Gottlosigkeit der Men-
schen aus
Das Evangelıum, theologısc modellhaft als »Rechtfertigung des (Gjott-
OSeCeN« rekonstrulert, stellt sıch als eın kommunikatıver Zusammenhang
dar, der sıch ZU »Einsteigen« anbıietet. Die verheißende Christusgestalt
artıkulıert 1mM edium VON menschlıcher Sprache eine tragende und
verläßlıche Verheißung Von ott her, daß ıhr Glauben entstehen
könnte Möglıcherweise fındet eın Nıcht-Glaubende also eın Gottlo-
SCT, der keinen ott hat daran eıinen Glauben (und se1 6S auch NUr für
eınen kurzen Moment) und nng 6S damıt ZU CNrıstlichen ott SO-
ohl der Akt des Einlassens ’ auf dıe Z/usage als auch inhaltlıch dıe Ver-
heißung selbst gewähren nıcht 1UT Tre1Ne1L und sınd in dieser Weise
erfahrbar, sondern S1Ee machen sıch selber rel1g1Öös Ursprung und
rund Von re1nel Die Rechtfertigung gılt »ohne des Gesetzes Werke«,
dem Zuhörenden, >SO WwIe ist<. Die später als innere Eınstellung be-
schriebene Toleranz ist Jer. 1mM Kern des relıg1ösen yGottesgeschehens«
angelegt.
rfahrung mıt der relıg1ösen Kultur«, dıe hinter diesem odell STE
erlaubt 6S dem Nıichtglaubenden, se1in Nıichtglauben reflektieren und
in weıter getriebener Reflex1ion möglıches Glaubenwollen überhaupt

Nur weni1ges sSe1 genannt Noormann, Konfessionalıtät des Relıgionsunterrichts
hıistorıische Rechtsfigur der kritisch-didaktisches Prinzıp? Eıne unfertige Studie h1-
storıschen Ortsbestimmung eines »Oökumeniıisch verantwortefien, offenen Religionsunterrichts
für alle«; Dressler, Was edeute Konfessionalıtät des evangelischen Religionsunterrichts
für das Rollenverhalten des Religionslehrers? Beıdes ın AevRU(H) 1/1993,
Die Themenhefte 5r (1993); und (mit Beıträgen VOIl Pieroth [ Verfassungs-
recht], Zacharias ( Aus der Perspektive des Fachseminars|] und VON den Pädagogen
Becker, H.- Beckmann und Fauser) hne Gespür für den Problemdruck ın der Schule
und mıt undıfferenzierten Alternativen H.- Pöhlmann, Indoktrination der Freiraum? Zur
Debatte dıe Ablösung des konfessionellen Religionsunterrichts durch einen neutralen
Religionskundeunterricht, LOccumer Pelıkan 1/1993, 34-36 Eıne reife Frucht dieser Dıis-
kussıon ist der Anm genannte Aufsatz VO  3 Nipkow.

Schweitzer, Problemhorizonte und Perspektiven religionspädagogischer Reform
ragen Dıskussion über dıe Zukunft des Religionsunterrichts, 1ın EvErz (1993) 100-
105 Der allgemeıne Religionsunterricht en einem unıversalıstischen Integrations-
modell
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wahrzunehmen Der evangelısche Christ ist immer auch Nıchtchrist und
steht olglic mıiıt en Nıchtchristen ın Solıidarıtä
Dıe Reflex1ion erstrecC sıch auf das Ich und zugleich auf dıe konkrete
Gestalt der 1M Namen Christi« ausgearbeıteten, ıhm zukommenden
Verheißung. Das Ich beteiligt sıch daran, daß die Verheißung und ihr
Gott diejen1ge Gestalt bekommt, dıe se1n spezıfısches Glaubensbedürfnis
aufnımmt und vertieft Das yallgemeine Priestertum« aller, die Glauben
wollen, egründet eıne Miıtverantwortung für das eigene Glauben der
Nıchtglauben.
Das ist der dem konkrete christlıche Relıgionsausübung und moderne Subjektivıtät
und Reflexivıtät übereinkommen. Von 1er her ist das Eıinlassen auf Relıgion eın Vorgang
VO  - Bıldung und Selbstkultivation. Das ist uch der Punkt, dem kırchendistanzıierte
Volkskirchlichkeit, die adus$s weıter Ferne amı rechnet, daß eın tragend-verläßlıcher Gott
einmal wichtig BCWESCH se1 und wıeder werden könnte, als evangelısches Christentum mıt
der Kırche locker verbunden bleıbt und sıch uch och weıter entfernen kann.

Aufdıesem Tundrı behauptet dıe ıhre Girundsätze gebundene SVan-

gelısche Kırche, daß yıhr< konfess1ioneller Religionsunterricht eın »Relı1-
g1onsunterricht alle« se1 Er SEeTZ N1C Gläubigkeıt VOTQaUS, auch nıcht
e1m Lehrer ber arbeıte mıt allen, dıe sıch azu verstehen, daß
der jJeweılıgen gesellschaftlıchen und bıographıischen Sıtuation und 1mM
»D1ialog« mıt dem umgebenden Spektrum Von elıgıon möglıche
Glaubenssehnsuch und möglıche verantwortbare Verheißungen auf
Glauben hın Gestalt bekommen. Damıt wiırd »Relıgion« gelehrt. Eın
evangelıscher Relıgionsunterricht, der nıcht angelegt 1lst, da ach
Anlage und Durchführung »für alle« se1in kann, hat sıch Von seliner kon-
fessionellen rundlage ntfernt, sSe1 6S ıIn m1iss1onarıschem ıfer, se1 ın
Verliebtheıit in Säkularıtät Soweit das odell

Der evangelisch-katholische Relıgionsunterricht
Das evangelısche Christentum ist aliur verantwortlıch, daß das Profil
se1nes Relıgionsunterrichts In der Schule eutlic bleıibt. Die e1te
se1ines Relıgionsunterrichts ist In der Schule nıcht ber alle Zweiıfel
rhaben Evangelısc katholisch muslımiısch: erden dıe Religions-
unterrichte aufend Urc Organısatıon und ec als partıkulare »Bere1-
che« eimıe und VON Schülern und Lehrern verstanden, ist dıe
Organıisationsgestalt ändern; S1e präjudızıe das unterrichtete Chriı-
stentum inhaltlıch Von der evangelıschen Seıte wiıird der konfess1ionell-
kooperatıve Religionsunterricht als überfällig angesehen. Das ist
wen1g und unverbindlıich. uch wıderstrebende bischöfliche Oberbe-
hörden kommen einen gemeinsamen evangelısch-katholischen elı-
g]1onsunterricht nıcht mehr erum Wenn S1e sıch Jetz verweı1gern, DC-
fährden Ss1ie dıe gültıge Verfassungsgrundlage für den Relıgionsunterricht
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insgesamt und arbeıten aKiısc einem Allgemeıinen Relıgionsunterricht
in dıe an
Zusammenfassend re1 wesentliche Gründe

Das pädagogische re‘ der modernen Schule heißt Reflexivität:
aus vielen Optionen für sıch egründet wählen und die Wahl diskursiv
verantworten Der konfessionelle Unterricht wiıird als Reduktion VOT

ugen lıegender Lernoptionen wahrgenommen. Wenn »Luther« unter-
T1IC  1 nıcht zugleich Von evangelıschen und katholischen Schülern
erarbeıtet wird, wiırd »Luther« Von vornhereın mıt »Dogmatısmus« identi1-
fizıert. Die Unterrichtsorganisatıon insiınulert, katholische Schüler z B
selen nıcht ın der Lage, ıhr Verständnis der Messe etwalige MIi1ß-
verständnisse eiıner evangelıschen Lehrerin durchzusetzen.

Die konfessionelle ITrennung der Relıgionsunterrichte beschädigt das
ıld des Relıgionslehrers, als SEe1 nıcht ähıg, sıch in andere christliıche
Konfessionen einzuarbeıten, einzudenken, einzufühlen bıs die
natürlıchen (irenzen. Dieses 1ıld präagt rückwiıirkend wıieder die
Relıgionslehrer. Wer Von ihnen verste sıch auf das Je andere Christen-

Neue Anstrengungen ın Lehrerausbildung und -fortbildung stehen

Die getrennten Relıgionsunterrichte werden den erdaCc nıcht los,
eben doch der kiırchlichen Nachwuchspflege dienen. Die katecheti-
schen Aktıvıtäten evangelıscher rchen verwelsen in ihrer Kümmerlıch-
keıt Stumm auf den Religionsunterricht: Er SE1 CS, der 1m TUN! ITrCA-
iıch sozlalısıeren habe Wer enn sonst? FKın Teıl der relıg1ösen
Sprachlosigkeıt des evangelıschen Relıgionsunterrichts äng damıt
,daß dıe Kırche ın iıhrem Umifeld N1ıcC öffentlich Auskunft
g1bt, Was enn S1e als Kırche sSe1 S1ıe hınter dıe Differenzie-
rung Von Predigt und Unterricht zurück:; Lehrer und äaltere Schüler sınd
kirchlich ohne esprächspartner. So wiıirkt 7,3 aKTıisc doch als
Privileg, das eigene Anstrengungen erspart. Dagegen verstehe ich heute
Art f als Begründung eiıner TIreuhänderschaft Eın gemeınsamer
evangelisch-katholischer Religionsunterricht, den dıie Rüc  ındung
die (verschıiedenen »Grundsätze« verpflichtet, unterrichtet elıgıon
kompetent von ınnen her und bleıbt doch jJederze1 Von anderen an!
enher reflex1v. Evangelısches und katholisches Christentum öffnen
sıch amı ın ıhren Zugangsweılsen sıch und ZUT gemeınsamen Le-
enswe pädagogisc ZUT Exemplarızıtät.
Aus diesen Gründen ann das Ziel nıcht dıe Zusammenarbeıt zwıischen
Fachkonferenzen und interkonfess1ionelle Lehrerfortbildung se1n,
sondern eın geme1nsamer Religionsunterricht, In dem evangelısche
ehrer auch katholisches Christentum unterrichten (und umgekehrt und
sıch €e1 transparent halten Nur eın olcher Unterricht ann elıgı1on

Das Mäusleın, Sept. 993 dus dem erge kroch Kampermann, Klöppel,
W, Bericht kırchlicher Schulreferenten in Nıedersachsen, Loccumer Pelıkan 4/4 (1993) 28f.
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treuhänderısch für alle Schüler anbıeten und dennoch f
zurückgebunden Sse1InN. Ingenieure des prüfen dıe Autos ıIn taatlı-
chem Auftrag »für alle«., Staatlich geprüfte Lehrer. dıe 1m Zusammen-
hang mıt ıhrer Relıgionsgemeinschaft stehen und sıch dort für elıgıon
sens1ıbel halten, erschließen in der Schule ihre und andere elıgıon.
Die Rüc  ındung des Religionsunterrichts die Relıgionsgemein-
chaften nımmt die rchen in Pflicht Zu ihrer Treuhänderschafti gehört,

S1e iıhre »Grundsätze« 1g auf Schule hın, inzwıschen auf gemeın-
Religi0onsunterricht hın ausarbeıten, damıt sıch nıcht weni1ger

grundsätzlıche kırchentümlı Gewohnheiten un s1e einschleıichen.
Die Grundsätze sınd dem kollegialen Mıtdenken der »andersgläubıgen«
Religionslehrer nachvollziehba: halten und VoNn den Kırchen WI1Ie
längst üblıch der eigenständıg verantworteten pädagogischen Vermuitt-
lung anzuvertrauen Den Kırchen wiıird Urc eınen geme1insamen el1ı-
gionsunterricht die Entscheidung, sıch unterrichtbar halten, NeUu ab-
verlangt.


